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Vorläufige Einschätzung zu unerwünschten Stoffen in Windeln 

Mitteilung Nr. 005/2019 des BfR vom 01. März 2019 

Die französische Behörde für Ernährung, Umweltschutz und Arbeitsschutz (ANSES) hat am 
23. Januar 2019 einen umfangreichen Bericht zu Gefahrstoffen in Einweg-Höschenwindeln 
mit dem Titel „Sécurité des couches pour bébé“ veröffentlicht.  

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat die Ergebnisse des Berichts eingeschätzt. 
Eine vollständige und abschließende Bewertung ist derzeit nicht möglich, da dem BfR wichti-
ge technische Detailinformationen nicht vorliegen. 

Die französische Behörde für Ernährung, Umweltschutz und Arbeitsschutz (ANSES) befasst  
sich in ihrem Bericht „Sécurité des couches pour bébé“ mit Gefahrstoffen in Einweg-
Höschenwindeln. Im Folgenden hat das BfR eine vorläufige Einschätzung zu Kontaminanten 
und Duftstoffen in Windeln vorgenommen. Zu den weiteren im Bericht genannten Substan-
zen, für die die ANSES eine gesundheitliche Bewertung vorgenommen hat, kann das BfR 
gegenwärtig keine detaillierte Einschätzung geben. 

Einschätzung zu den nachgewiesenen Kontaminanten in Windeln 

Der Nachweis von überall („ubiquitär“) vorkommenden Kontaminanten wie Dioxinen und 
Furanen, dioxinähnlichen polychlorierten Biphenylen (dl-PCB) und polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffen (PAK) im Spurenbereich ist zu erwarten, da mit den modernen 
analytischen Methoden auch noch sehr geringe Mengen der jeweiligen Substanzen nachge-
wiesen werden können. Dies gilt auch für Rückstände von Substanzen, die bei der Herstel-
lung der Windeln bzw. bei der Produktion der Rohmaterialien wie Baumwolle (z. B. Gly-
phosat) verwendet werden. Der Nachweis dieser Stoffe bedeutet jedoch nicht zwangsläufig 
ein gesundheitliches Risiko. 
Zur Untersuchung potenziell gesundheitsgefährdender Substanzen in Windeln hat die AN-
SES vier verschiedene Prüfszenarien verwendet. Diese Szenarien dienen der Expositions-
schätzung, mit der ermittelt wird, in welchem Umfang die Haut mit den Substanzen aus den 
Windeln in Kontakt kommen könnte. In einem Szenario wurden beispielweise die Substan-
zen aus zermahlenen Windelteilen mit einem organischen Lösungsmittel herausgezogen 
(extrahiert). In einem anderen Szenario wurden die Windeln mit Urinsimulanz (künstlichem 
Urin) beladen und der Übergang (Migration) der Substanzen in den künstlichen Urin be-
stimmt. Der von der ANSES gewählte Ansatz dient als Näherungsverfahren für die Abschät-
zung einer maximalen Exposition. Inwieweit diese Abschätzung mit Unsicherheiten behaftet 
ist, kann seitens des BfR ohne derzeit fehlende weitere Informationen nicht eingeschätzt 
werden.  
Der vorliegende Bericht liefert teilweise für ein und dieselbe Substanz wegen der Anwen-
dung unterschiedlicher Prüf- bzw. Expositionsszenarien verschiedene qualitative Risikoaus-
sagen (kein Risiko vs. mögliches Risiko). Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass je nach 
Szenario verschieden starke worst-case- (konservative) Annahmen im Sinne einer beabsich-
tigten (risikoabdeckenden) Überschätzung der Exposition vorgenommen wurden. 
Sowohl im worst-case-Fall als auch in der verfeinerten Expositionsschätzung werden über-
wiegend konservative Annahmen für die Expositionsparameter zugrunde gelegt. Beispiels-
weise wird davon ausgegangen, dass jede einzelne Windel, die im Laufe des Säuglings- und 
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Kleinkindalters getragen wird, in der jeweils für eine Substanz festgestellten Höchstkonzent-
ration belastet ist. Die Vorgehensweise, konservative Werte für die Expositionsparameter 
anzunehmen, ist üblich und wird auch seitens des BfR bei der gesundheitlichen Risikobewer-
tung von Verbraucherprodukten angewendet. So soll sichergestellt werden, dass das mögli-
che gesundheitliche Risiko nicht unterschätzt wird. Es ergibt sich daraus jedoch, dass ten-
denziell eine Überschätzung der Exposition und damit des Risikos stattfindet. Die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Effektes ist in der Realität also geringer. Auf diesem 
Wege festgestellte Risiken zeigen somit wesentlich auf, wo Forschungs- und potenzieller 
Handlungsbedarf (z.B. unter REACH) bestehen könnten.  
Gemäß der Expositionsbewertung im ANSES-Bericht begründen die Analysenwerte für Gly-
phosat bzw. das Stoffwechselprodukt Aminomethylphosphonsäure (AMPA) nach derzeitigem 
Kenntnisstand kein gesundheitliches Risiko. 

Einschätzung zu den nachgewiesenen kontaktallergenen Duftstoffen in Windeln 

Der Nachweis von potenziell kontaktallergenen Duftstoffen erfolgte in einem von 19 unter-
suchten Windelprodukten (ANSES, 2019). Parfüm und Duftstoffe werden im Herstellungs-
prozess den Windeln zugesetzt mit der Absicht, die „Ästhetik“ (Kosemund et al., 2009; Rai et 
al., 2009), also die Attraktivität des Produktes, zu erhöhen. Gemäß Herstellerangaben wird 
Parfüm häufig so in der Windel bzw. in bestimmten Windelteilen eingesetzt, dass es nicht zu 
einem direkten Hautkontakt kommt (Rai et al., 2009). Da trotzdem die theoretische Möglich-
keit eines indirekten Hautkontakts infolge eines Rückflusses von Urin aus dem absorbieren-
den Windelkern besteht (Rai et al., 2009), wurde dies von der ANSES berücksichtigt. Dar-
über hinausgehende experimentelle Untersuchungen liegen dem BfR derzeit nicht vor. 
Grundsätzlich weisen kontaktallergene Duftstoffe ein Potential der Sensibilisierung auf. Bei 
Hautkontakt mit solchen Stoffen kann es somit zur Ausbildung einer Allergie kommen. Hat 
ein Mensch sich erst einmal sensibilisiert, muss damit gerechnet werden, dass die Allergie 
ein Leben lang bestehen bleibt und zu gesundheitlichen Einschränkungen führen kann. Die 
anschließende Bildung von Kontaktekzemen kann dann nur verhindert werden, indem der 
Kontakt mit dem Allergen vermieden wird.  
Für Einwegwindeln existieren keine spezifischen rechtlichen Vorgaben für den Einsatz kon-
taktallergener Duftstoffe. Es bestehen weder Verwendungsverbote noch Deklarationsvorga-
ben (im Gegensatz zu kosmetischen Mitteln). Wenn in Windeln verwendete Duftstoffe (in 
einem allergologisch relevanten Ausmaß) mit der Haut in Kontakt kommen können, sollten 
aus Sicht des BfR Duftstoffe, die in kosmetischen Mitteln verboten sind oder die ein hohes 
Sensibilisierungspotential besitzen, nicht eingesetzt werden. 

Regelungen zu Windeln 

Grundsätzlich gilt, dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur gesundheitlichen Un-
bedenklichkeit von Produkten zunächst in der Eigenverantwortlichkeit des Herstellers oder 
Inverkehrbringers liegt. Die Überwachung der gesetzlichen Vorschriften liegt in Deutschland 
in der Verantwortung der Bundesländer. Das BfR hat außerdem Hinweise zur Beurteilung 
von Intimhygieneerzeugnissen (BfR, 1996) veröffentlicht und empfiehlt darin Spezifikationen 
zu Rohmaterialien, die bei der Herstellung von Höschenwindeln und Windeleinlagen einge-
setzt werden.  
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Weitere Informationen auf der BfR-Webseite zum Thema Windeln 

https://www.bfr.bund.de/de/a-z_index/windeln-4813.html  

„Stellungnahmen-App“ des BfR  
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Über das BfR 

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist eine wissenschaftlich unabhängige Einrich-
tung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL). Es berät die Bundesregierung und die Bundesländer zu Fragen der Lebensmittel-, 
Chemikalien- und Produktsicherheit. Das BfR betreibt eigene Forschung zu Themen, die in 
engem Zusammenhang mit seinen Bewertungsaufgaben stehen. 
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